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1. Entscheidungen des Gerichtshofs 
 der Europäischen Union

2. Entscheidungen des II. Zivilsenats

Zur zulässigen Beibehaltung der  
herabgesetzten Sperrminorität nach 
§ 4 Abs. 3 VW-Gesetz

Der EuGH hat entschieden, dass „die  
Bundesrepublik Deutschland, indem sie  
§ 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 VW-Gesetz  
aufgehoben und somit die Verbindung 
zwischen letztgenannter Bestimmung  
und § 4 Abs. 3 VW-Gesetz beseitigt hat, 
ihren Verpflichtungen aus Art. 260 Abs. 1 
AEUV fristgemäß nachgekommen“ ist.

Nach § 4 Abs. 3 VW-Gesetz bedürfen  
Beschlüsse der Hauptversammlung der 
Volkswagen AG, die nach dem Aktienge-
setz mit einer Mehrheit von mindestens 
drei Vierteln des bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals zu fassen sind, 
einer Mehrheit von mehr als vier Fünfteln 
des vertretenen Grundkapitals. Neben dieser 
herabgesetzten Sperrminorität hatte der  
in Umsetzung des Urteils des EuGH vom 
23. Oktober 2007, Kommission / Deutsch-
land (C–112 / 05, Slg. 2007, I – 8995) auf- 

gehobene § 2 Abs. 1 VW-Gesetz eine Be-
schränkung des Stimmrechts des einzelnen 
Aktionärs auf diejenige Anzahl von Stimmen 
vorgesehen, die Aktien im Gesamtnennbe-
trag des fünften Teils des Grundkapitals 
gewähren.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 22. Oktober 2013 – C-95 / 12 

Zur Kündigung der fehlerhaften  
(stillen) Gesellschaft (§ 723 BGB,  
§ 234 Abs. 1 HGB)

Eine Kündigung einer Gesellschaft, die 
nach den Grundsätzen der fehlerhaften 
Gesellschaft als wirksam gilt, ist aus diesem 
Gesichtspunkt nur dann wirksam, wenn 
sich der Kündigende zumindest auch auf 

den Mangel des Gesellschaftsvertrages 
stützt.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum  
Urteil vom 23. Juli 2013 – II ZR 143 / 12 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143342&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=409424
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